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Betrifft 

Änderung mehrerer Gesetze aus dem Bereich Gesundheitswesen 

D· NO" L d . h t"h S'tz - 6. ~1?rz 2001 b hl le an esreglerung a In I rer I ung vom.. ........... .... ... ....... .... esc ossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das AIDS-Gesetz 1993, das Ausbildungsvorbe

haltsgesetz, das Bazillenausscheidergesetz, das Bäderhygienegesetz, das Blutsicher

heitsgesetz 1999, das Bundesgesetz betreffend die sanitäre Regelung des Ammenwe

sens, das Bundesgesetz betreffend die Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krank

heiten durch das Überhandnehmen von Ratten, das Bundesgesetz über die Errichtung 

eines Fonds "Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen", das Bundesgesetz 

über natürliche Heilvorkommen und Kurorte, das Bundesgesetz über öffentliche Schutz

impfungen gegen übertragbare Kinderlähmung, das Epidemiegesetz 1950, das Ge

schlechtskrankheitengesetz, das Kardiotechnikergesetz, das MTD-Gesetz, das MTF-SHD

Gesetz, das Psychologengesetz, das Psychotherapiegesetz, das Suchtmittelgesetz, das 

Tabakgesetz und das Tuberkulosegesetz geändert werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf wird grundsätzlich kein Einwand erhoben. 

NÖ VERFASSUNGSDIENST 

Parteienverkehr: Dienstag 8·12 Uhr und 16 - 19 Uhr; St. Pölten. Landhausplatz 1, Haus 3 - Mistelbach 
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Es wird jedoch angeregt, die Strafrahmenbeträge auf volle 5 bzw. 10 Euro zu glätten. 

Weiters fällt auf, dass in Art. 19 die Umrechnung von S 200.000,-- einen Betrag von 

€ 14.§35,-- ergibt. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Prokop 

Landeshauptmann-Stv . 
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LAD1-VD-95591/17 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 
(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

~)OLL\h0Je 

NÖ Landesregierung 

Prokop 

Landeshauptmann-Stv . 
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